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Andrea Reschka,
Vorstandsbüro

der VBL

Umstellung auf
Kapitaldeckung
Fusion, Reform, gekündigte Tarife, da ist die
Umstellung der Zusatzversorgung durch die
in Karlsruhe ansässige Versorgungsanstalt
des Bundes und der Länder (VBL) etwas in
den Hintergrund getreten. Doch auch hier geht
die Veränderung stetig weiter.

Seit dem 1. Januar 2004 nimmt
die Einführung des Kapitalde-
ckungsverfahrens im Abrech-
nungsverband Ost seinen Lauf.
Jeder Mitarbeiter hat es be-
stimmt schon bei den letzten
Gehaltsabrechnungen bemerkt.
Seitdem stellt die VBL die Fi-
nanzierung der Zusatzversor-
gung schrittweise vom Umlage-

verfahren auf eine kapitalgedeckte Finanzie-
rung um. Hat der Arbeitgeber bis zum 31.
Dezember 2003 im Umlageverfahren ein Pro-
zent des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts
alleine gezahlt, so muss jetzt zusätzlich noch
ein Prozent gezahlt werden. Diesen zusätzli-
chen Prozentpunkt teilen sich fifty-fifty die Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer.

Das bedeutet, dass die Angestellten und Ar-
beiter der LVA einen halben Prozentpunkt von
ihrem zusatzversorgungspflichtigen Entgelt
zahlen müssen. Das ist aber erst der Beginn
der Umstellung auf die kapitalgedeckte Finan-
zierung. Künftig erhöht sich für jeden Prozent-
punkt, um den der allgemeine Bemessungssatz
Ost über den Prozentsatz von 92,5 von Hun-
dert steigt, der Beitrag im Kapitaldeckungsver-
fahren um 0,4 Prozentpunkte. Soweit die Anhe-
bung des Bemessungssatzes Ost nicht in vol-
len Prozentpunkten erfolgt, erhöht sich der
Beitrag anteilig. Zum Zeitpunkt des Erreichens

eines Bemessungssat-
zes Ost von 97 von Hun-
dert steigt der Beitrag
auf den Höchstsatz von

4,0 von Hundert. Den Beitrag im Kapitalde-
ckungsverfahren tragen weiterhin die Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer jeweils zur Hälfte. Diese
Beiträge verwaltet die Versorgungsanstalt ein-

schließlich der auf sie entfallenden Erträge per-
sonenbezogen auf ein sogenanntes Versor-
gungskonto II. Für die Pflichtversicherten er-
gibt sich dementsprechend eine Anwartschaft
auf eine Betriebsrente, die teilweise kapitalge-
deckt ist.
Auf zwei Fragen der MOTIVE antwortete An-
drea Reschka aus dem Vorstandsbüro der VBL.
Frau Reschka, kann denn die Zusatzver-
sorgung mit diesen Änderungen – Umstel-
lung auf die Kapitaldeckung – langfristig
erhalten werden oder sind bereits weitere
Änderungen geplant?
Die Neuordnung der Zusatzversorgung hat die
Finanzierung der Betriebsrentenleistungen
langfristig auf eine solide Basis gestellt. Pflicht-
versicherten wird nun eine Leistung zugesagt,
die sich ergeben würde, wenn 4 von Hundert
des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts in
ein kapitalgedecktes System eingezahlt wor-
den wären. Grundlage der Berechnung der Be-
triebsrente ist somit das zusatzversorgungs-
pflichtige Jahresarbeitsentgelt. Durch die Be-
rücksichtigung von Altersfaktoren wird eine Ver-
zinsung von 3,25 von Hundert während der
Anwartschaftsphase und von 5,25 von Hun-
dert während der Rentenbezugsphase garan-
tiert. Durch diese neue und wesentlich einfa-
chere Berechnungsmethode spiegelt die Be-
triebsrentenleistung die gesamte Lebens-
arbeitszeit eines Versicherten wider, was im
Gesamtversorgungssystem wegen der endge-
haltsbezogenen Berechnung nicht der Fall war.
Außerdem erhalten Versicherte zukünftig jähr-
liche Versicherungsnachweise über ihre bisher
erworbenen Anwartschaften. Damit sind sie
stets über die Höhe der zu erwartenden Be-
triebsrentenleistungen informiert, können dem-
entsprechend über ihre Altersversorgung kal-
kulieren und gegebenenfalls zusätzliche Alters-
vorsorgeprodukte wie zum Beispiel die VBLex-
tra oder die VBLdynamik in Anspruch nehmen.
Diese Transparenz war im Gesamtversorgungs-
system ebenfalls nicht gewährleistet.
Die Reform der Zusatzversorgung ermöglicht
außerdem den Einstieg in eine Kapitaldeckung.
Im Bereich der Pflichtversicherung – Abrech-
nungsverband West – wird es jedoch noch ei-
nige Zeit dauern, bis mit einer schrittweisen
Überleitung von dem Umlageverfahren in ein
kapitalgedecktes System begonnen werden
kann. Im Abrechnungsverband Ost konnte

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.vbl.de oder www.vbl-dynamik.de
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wegen der wesentlich niedrigeren Rentenlas-
ten bereits zum 1. Januar 2004 mit der schritt-
weisen Überleitung begonnen werden. Damit
ist gewährleistet, dass der Aufwendungsbedarf
für die Pflichtversicherung im Abrechnungsver-
band Ost langfristig weitgehend konstant bleibt.
Aktuell wird allerdings kein weitere Änderungs-
bedarf gesehen.
Wie sehen Sie die Entwicklung der
Altersvorsorgeprodukte VBLextra und
VBLdynamik?
Mit dem Angebot der freiwilligen Versicherung
haben die Pflichtversicherten der VBL die Mög-
lichkeit, im Rahmen der betrieblichen Alters-
versorgung mit eigenen Beiträgen eine zusätz-
liche kapitalgedeckte Altersvorsorge unter
Inanspruchnahme der steuerlichen Förde-
rungen aufzubauen. Mit der freiwilligen
Versicherung können die Versicherten
die durch die Absenkung des Leis-
tungsniveaus in der gesetzlichen
Rentenversicherung entstehenden
Versorgungslücke schließen und so ihren ge-
wohnten Lebensstandard im Ruhestand absi-
chern. Die VBL bietet für die freiwillige Alters-
vorsorge zwei Produkte an, die VBLextra und
die VBLdynamik. Beide Produkte ermöglichen
es den Pflichtversicherten, die steuerlichen
Förderungen im Rahmen der „Riester-Rente“
oder im Wege der Entgeltumwandlung zu nut-
zen.
Die Inanspruchnahme der freiwilligen Versiche-
rung bleibt noch etwas hinter den Erwartun-
gen zurück. Dies entspricht jedoch der allge-
meinen Zurückhaltung der Arbeitnehmer beim
Abschluss von „Riester-Produkten“ auch in an-
deren Bereichen. Hinzu kommt, dass viele
Pflichtversicherte die interessante Möglichkeit
der Entgeltumwandlung nicht nutzen können,
weil bislang nur im kommunalen öffentlichen
Dienst die tarifvertraglichen Grundlagen hierfür
geschaffen wurden, während für die Beschäf-
tigen im Bereich des Bundes und der Länder
die Entgeltumwandlung noch nicht tarifvertrag-
lich eingeführt worden ist.
Die VBLextra ist eine moderne Rentenversi-
cherung, die in Anlehnung an das Punktemo-
dell der Pflichtversicherung konzipiert ist. Der
Versicherte sammelt Jahr für Jahr in Abhän-
gigkeit von der Beitragshöhe und dem Alter Ver-
sorgungspunkte. Bei Eintritt des Versicherungs-
falls werden alle Versorgungspunkte – ein-

Die VBL hat ihren
Hauptsitz in
Karlsruhe.

...............VERSORGUNG...............

schließlich der Bonuspunkte aus der Über-
schussbeteiligung – zusammengezählt und in
eine lebenslange monatliche Betriebsrente um-
gerechnet.
Bei der VBLdynamik handelt es sich um eine
fondsgebundene Rentenversicherung mit ga-
rantierter Mindestleistung. Der Teil der Beiträ-
ge, der nicht zur Sicherstellung der Mindest-
leistung benötigt wird, wird nach einem beson-
deres entwickelt Lebenszyklusmodell in
speziell für die VBLdynamik aufgelegte Aktien-
und Rentenfonds angelegt. Wie hoch der An-
teil ist, der im Aktien- bzw. Rentenfonds ange-
legt wird, richtet sich nach einer vorgegebe-

nen, vom Lebensalter abhängigen, Quote. Mit
zunehmendem Alter sinkt die Aktienquote, und
die Rentenquote steigt entsprechend an. Auf
diese Weise wird erreicht, dass einerseits die
Gewinnchancen auf dem Aktienmarkt ausge-
schöpft werden können, andererseits zum Ren-
tenbeginn hin die Rentenleistungen abgesichert
werden. Aus dem im Garantievermögen und
dem in den Aktien- und Rentenfonds angespar-
ten Kapital wird bei Eintritt des Versicherungs-
falls eine lebenslange monat-
liche Rente errechnet. Als
Mindestleistung wird garan-
tiert, dass mindestens die
Summe der eingezahlten Bei-
träge für die Berechnung der
Rentenleistung zur Verfügung
steht. Die VBLdynamik steht
allen Pflichtversicherten of-
fen, die das 55. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben.
Mit der Pflichtversicherung
und den beiden Produkten aus der freiwilligen
Versicherung, VBLextra und VBLdynamik, ha-
ben die bei der VBL versicherten Beschäftig-
ten somit die Möglichkeit, eine umfassende be-
triebliche Altersvorsorge aus einer Hand auf-
zubauen.

MOTIVE bedankt sich für das Gespräch.


